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VERBINDLICHE ERKLÄRUNG ZUR ERMITTLUNG DER 

FÖRDERFÄHIGKEIT UND DER MAßGEBLICHEN 

VERGÜTUNGSHÖHE FÜR STROM AUS DEPONIE- UND 

KLÄRGASANLAGEN NACH DEM ERNEUERBARE-ENERGIEN-

GESETZ 2014 - (EEG) 

Stand 12.01.2015 

 

VorgangsID: _______________________ 

 

 

Betreiber der Stromerzeugungsanlage Anlagenanschrift 

Firma: Flurstück: 

Name: Gemarkung: 

Straße: Straße: 

PLZ/Ort: PLZ/Ort: 

Tel.:  

Fax:  

 

Inbetriebnahme mit erneuerbaren Energien  

oder Grubengas: _______________________ 

 

Installierte Leistung: _______________________kW 

   

 

 

 Ja Nein 

 

1. 

 

 

Handelt es sich bei der Anlage um eine Deponiegasanlage? (§ 41 EEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Handelt es sich bei der Anlage um eine Klärgasanlage? (§ 42 EEG) 
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 Ja Nein 

 

3. 

 

 

Wird die Inbetriebnahme der Anlage nach Herstellung der technischen 

Betriebsbereitschaft ausschließlich mit erneuerbaren Energien oder 

Grubengas erfolgen? (§ 5 Nr.21 EEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Wird die installierte Leistung der Anlage mehr als 100 kW betragen und wird 

eine technische Einrichtung zur Leistungsreduzierung gemäß § 9 Abs.1 EEG 

vorhanden sein? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

Werden sich auf demselben Grundstück oder sonst in unmittelbarer 

räumlicher Nähe weitere Anlagen befinden, die Strom aus gleichartigen 

erneuerbaren Energien erzeugen, die innerhalb von zwölf Kalendermonaten 

in Betrieb gesetzt worden sind und deren erzeugter Strom nach den 

Regelungen des EEG 2014 in Abhängigkeit der Bemessungsleistung oder der 

installierten Leistung der Anlage finanziell gefördert wird? (§32 EEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

Wird der erzeugte Strom ab der Inbetriebnahme direktvermarktet? 

(§ 20 Abs.1. Nr.1 und 2 EEG) 

 

Wenn ja:             weiter mit Nr. 7 

Wenn nein:        weiter mit Nr. 9 

                              Die Vergütung wird nach §§ 37 bzw. 38 EEG ermittelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

Wird der Strom ab Inbetriebnahme in der geförderten Direktvermarktung 

(Marktprämie) veräußert? (§ 20 Abs.1 Nr.1 EEG) 

 

Wenn ja:            Bitte Verbindliche Erklärung Anlage 3 

„Marktprämie/Flexibilitätszuschlag“ ausfüllen 

Wenn nein:       weiter mit Nr. 8 
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 Ja Nein 

 

8. 

 

 

Wird der Strom ab Inbetriebnahme prozentual anteilig direktvermarktet? 

(§ 20 Abs.2 EEG) (Nur möglich bei Anlagen < 500 kW) 

 

Wenn ja:            Anteil geförderte Direktvermarktung ____________ % 

Wenn ja:            Anteil sonstige Direktvermarktung      ____________ % 

Wenn ja:            Anteil Vergütung nach § 37 EEG            ____________ % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

Wurde für die Stromerzeugung Gas eingesetzt, dass aus dem Gasnetz 

entnommen wird? 

 

Wenn ja:            weiter mit Nr. 10 

Wenn nein:         weiter mit Nr. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

Entspricht das entnommene Gas am Ende des Kalenderjahres im 

Wärmeäquivalent der Menge von Gas aus der Deponie- bzw. Klärgas, das im 

Geltungsbereich des EEG´s in das Erdgasnetz eingespeist worden ist? 

(§ 47 Abs.6 Nr.1 EEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

Wurde für den gesamten Transport und Vertrieb des Gases von seiner 

Herstellung oder Gewinnung, seiner Einspeisung in das Erdgasnetz und 

seinem Transport im Erdgasnetz bis zu seiner Entnahme aus dem Erdgasnetz 

Massenbilanzsysteme verwendet? ( § 47 Abs. 6 Nr. 2 EEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

Werden die zur Registrierung der Anlage erforderlichen Angaben nach 

Maßgabe der Rechtsverordnung § 93 EEG unmittelbar nach der 

Inbetriebsetzung übermittelt? (§ 25 Abs.1 EEG) 

 

Reg.-Nr.: ________________________ 

Wenn ja:            Bitte Kopie der Registrierungsbestätigung einreichen 
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 Ja Nein 

 

13. 

 

 

Wird die installierte Leistung Ihrer Anlage größer als 100 kW sein und die 

Bemessungsleistung auf Basis der erzeugten Energiemenge bis zum 31.12. 

50% der installierten Leistung überschreiten? (§ 47 Abs.1 EEG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiermit wird versichert, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. 

Der Betreiber der Anlage hat dem Netzbetreiber sämtliche Anlagenänderungen oder -erweiterungen 

unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

 

 

 

 

_______________________ _______________________ 

 Ort/Datum Unterschrift des Betreibers  

  der Stromerzeugungsanlage 

 


